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 Veröffentlicht am 25.05.2016

Norm

GlBG §20 Abs2

1. GlBG § 20 heute

2. GlBG § 20 gültig ab 01.07.2004

Rechtssatz

Während es bei Kirchen kaum Streit geben dürfte, dass diese unter § 20 Abs 2 GlBG fallen, mag es bei anderen

(ö6entlichen oder privaten) Organisationen im Einzelfall Klärungsbedarf geben, ob deren Ethos auf religiösen

Grundsätzen beruht. Bei Notariaten gibt es diesen Klärungsbedarf nicht.Während es bei Kirchen kaum Streit geben

dürfte, dass diese unter Paragraph 20, Absatz 2, GlBG fallen, mag es bei anderen (ö6entlichen oder privaten)

Organisationen im Einzelfall Klärungsbedarf geben, ob deren Ethos auf religiösen Grundsätzen beruht. Bei Notariaten

gibt es diesen Klärungsbedarf nicht.
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